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des ottonischen Reiches durchaus gewisse Regeln, die in einem Thron-
streit Beachtung forderten: Ein Kandidat sollte seine Eignung für das
Königsamt bereits unter Beweis gestellt haben; er sollte einen feinge-
bauten Körper haben, sollte über pietas und virtus verfügen, klug im
Rat, tüchtig im Krieg, weise, mächtig und von hohem Adel sein, ver-
wandt mit Königen und Kaisern, dabei aber weder hochmütig noch
ehrgeizig. Thietmar sprach zumindest für Heinrich II. und Otto von
Kärnten zwar durchaus auch von einem ius hereditarium und einem ius
consanguinitatis. Ebenso wie in anderen Konflikten aber gaben auch im
Thronstreit des Jahres 1002 solche vorhandenen Normen nicht ab-
strakt, aus sich heraus, die Entscheidung des Falles vor150. Sie dienten
lediglich als politische Argumente in jenen zahlreichen Verhandlungen
und Gesprächen unter vier Augen oder in größeren Gruppen, in denen
über die Frage der Nachfolge des kinderlos verstorbenen Königs be-
raten wurde. Die Kandidaten benutzten Normen dazu, um die Großen
des Reiches zu überzeugen und Anhänger zu gewinnen, die bereit wa-
ren, ihnen die Huldigung zu leisten. Zugespitzt: Auf ein ius heredita-
rium zu verweisen erfüllte eine ähnliche Funktion wie jene materiellen
Versprechungen, zu denen sich die Kandidaten gegenüber den Großen
bereitfanden.

Wie in Auseinandersetzungen zwischen Adel und König, so fehlten
auch im Falle einer strittigen Thronfolge einschlägige schriftlich fi-
xierte Normen und eine übergeordnete Autorität, die den Streit qua
Amt hätte entscheiden können; auch hier entfaltete daher die Ge-
wohnheit normative Kraft. Im Jahre 1002 aber lag der letzte vergleich-
bare Fall bereits mehr als acht Jahrzehnte zurück, und keiner der Gro-
ßen, die über die Thronfolge Heinrichs II. entschieden, dürfte noch
lebhafte Erinnerungen an die Erhebung Heinrichs I. im Jahre 919 ge-
habt haben151. Das erklärt, warum die Frage der Thronfolge 1002 auf
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